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Antrag zur Mitgliederversammlung 2007

Antrag 1 (zur Satzung):

§16 Der Vorstand
Er besteht aus dem/der :

	a. 1. Vorsitzenden
	Leitung und externes Vertreten des Vereins

	b. 1. stellv. Vorsitzenden
	Führung des Sportbetriebes ________________________________________

 Aufgabenverteilung in der 1. Vorstandssitzung
 z.B. Sponsoren, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll- und Schriftführung

	c. 2. stellv. Vorsitzenden
	

	d. 3. stellv. Vorsitzenden
	

	e. Geschäftsführer/-in
	Schatzmeisterei & Leitung der laufenden Geschäfte


Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende in Verbindung mit einem stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister. Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des 1. Vorsitzenden der stellvertretende Vorsitzende (1., 2. oder 3.). Die Verhinderung braucht im Einzelfalle nicht nachgewiesen werden

Von den Mitgliedern des Vorstandes sind insbesondere folgende Aufgabenbereiche wahrzunehmen :
a. Verwaltung des Vereinsvermögens 

b. überfachlicher Bereich des Sportbetriebes 

c. überfachlicher Bereich der Jugendpflege 

d. Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 

e. Finanz-, Rechts-, Steuer- und Sozialfragen.

Die Verteilung der Aufgaben auf die Vorstandsmitglieder regelt die Vorstandssitzung. Über die Einberufung von Vorstandssitzungen, sowie die Protokollierung und Beurkundung der Beschlüsse des Vorstandes gilt §14,2 entsprechend.

Der geschäftsfürrende Vorstand(Vorstand im Sinne des §26 BGB)

Er besteht aus dem:

1. Vorsitzenden

2. dem Schatzmeister/Geschäftsführer

3. 1 .stellv. Vorsitzenden

Sie sind bis zu einem Betrag von 1500€ zeichungsberechtigt, ab diesem Betrag muß der gesammte Vorstand zeichnen.

